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Merkblatt zum Vorgehen bei Gesuchen  

um Erlass von Studiengebühren 
 

 

Gemäss Organisationsreglement der ZHAW kann der Schulrat der ZHAW auf Antrag des Direk-

tors die Studiengebühren in besonderen Fällen ermässigen oder erlassen. 

 

Die Gesuche sind an die Leiterin Studium, ZHAW, Dept. N, zu richten. Sie müssen enthalten: 

 

Angaben zur Person 

Name, Adresse, Studienrichtung, Semester, familiäre Situation (Zivilstand, Anzahl Kinder). 

 

Antrag 

Im Antrag soll die gewünschte Dauer für Gewährung des Erlasses von Gebühren angegeben wer-

den (bestimmte Semester, ganzes Studium). 

 

Begründung 

- Kurze Darstellung der eigenen finanziellen Situation: 

 Vorgesehene Jahreseinnahmen (Erwerbstätigkeit während der unterrichtsfreien Zeit,   

Stipendien, Erträge aus Vermögen, Zuwendungen der Eltern, Einkommen der             

Ehefrau/des Ehemannes u.a.) 

 Schätzung der Jahresausgaben (Wohnen, Lebensunterhalt, Studium u.a.) 

- Darstellung der finanziellen Situation der Eltern (Einkommen, Vermögen).  

 

Beilagen 

- Steuererklärung  

- Nachweis über den Stipendienbezug oder 

- Ablehnung des Stipendienantrages (Berechnungsblatt) 

 

Einreichefrist 

- 30. November für die Gesuche für das Frühjahrssemester   

- 30. Juni für die Gesuche für das Herbstsemester 

 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

 

Dr. oec. Diyana Petrova, Leiterin Studium 

 

 

 

Wädenswil, 12. Dezember 2011 

Studiensekretariat 
 
studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch 

 

Büro GA206 

Grüental 

Postfach 

CH-8820 Wädenswil 
 
Tel. +41 58 934 59 61 
 
Tel. Zentrale +41 58 934 50 00 

Fax Zentrale +41 58 934 50 01 
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